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Anhang 

Briefwechsel vom 9. Juni 1978 

 

Der Botschafter  Bern, den 9. Juni 1978 

der Bundesrepublik 

Deutschland 

 

An den 

Leiter der Direktion für Völkerrecht  

des Eidgenössischen Politischen Departements 

Herrn Botschafter Dr. Emanuel Diez 

Bern 

 

Herr Botschafter, 

 

anlässlich der heutigen Unterzeichnung des Vertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Autobahnzusammenschluss im Raum Basel und 

Weil am Rhein haben Sie mir im Namen des Schweizerischen Bundesrats folgendes mitgeteilt: 

 

«Anlässlich der heutigen Unterzeichnung des Vertrags zwischen der Schweizerischen Eidgenossen-

schaft und der Bundesrepublik Deutschland über den Autobahnzusammenschluss im Raum Basel und 

Weil am Rhein habe ich die Ehre, Ihnen folgendes mitzuteilen: 

Der Kanton Basel-Stadt trägt dafür Sorge, dass aus schweizerischem Hoheitsgebiet kommende Pflan-

zen der Gattungen Acer L., Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus 

L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus 

L., Ptelea L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Symphoricarpos 

Duham., Syringa L., Tilia L., Ulmus L. und Vitis L. unter Aufsicht des schweizerischen Pflanzen-

schutzdienstes wirksam gegen die San-José-Schildlaus entseucht werden, wenn sie auf den Anlagen 

im Sinn des Art. 1 des Vertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über den Autobahnzusammenschluss im Raum Basel und Weil am Rhein verwen-

det werden. 

Der schweizerische Pflanzenschutzdienst stellt eine Bescheinigung über die durchgeführte Entseu-

chung aus, die den zuständigen deutschen Behörden oder Stellen auf Verlangen vorzulegen ist. 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihr Einverständnis mit dem Vorstehenden bestätigen; in diesem 

Fall sollen der vorliegende Brief, welcher die Billigung des Schweizerischen Bundesrats und der Re-

gierung des Kantons Basel-Stadt gefunden hat, und Ihre Antwort als Bestandteil des Vertrags gelten.» 

 

Ich habe die Ehre, Ihnen namens der Regierung der Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen, dass 

diese mit dem Vorstehenden einverstanden ist. 

 

Ihr heutiger Brief und diese Antwort sollen Bestandteil des Vertrags sein. 

 

Genehmigen Sie die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung. 

 

 

 Ulrich Lebsanft  


